
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/5/18 96/21/0319
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1999

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §1002;

ABGB §1010;

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/01/30 91/17/0101 4

Stammrechtssatz

In der Regel sind Auftrag und Vollmacht im Sinne des § 1002 ABGB verbunden (Hinweis Stanzl in Klang2 IV/1, Seite 767).

Die Einräumung der Substitutionsbefugnis (im Sinn einer Weitergabe des Auftrages) berechtigt den Bevollmächtigten

in der Regel auch zur Erteilung von Untervollmacht (Hinweis W Hofer, Substitution und Untervertretung, JBl 1980, Seite

626).

Schlagworte

Vertretungsbefugnis Inhalt Umfang Substitution
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